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Norm

AlVG 1977 §21

AVG §56

VwRallg

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/08/0079 E 11. Dezember 2013 RS 2 (hier: § 21 AlVG 1977)

Stammrechtssatz

In Abweichung vom Grundsatz der Zeitraumbezogenheit der Ansprüche ist für die Berechnung von Dauerleistungen in

der Arbeitslosenversicherung kraft gesetzlicher Anordnung jenes Recht heranzuziehen, das zum Zeitpunkt der

Antragstellung gilt. So ist für die Bemessung des Arbeitslosengeldes gemäß § 21 Abs. 1 AlVG die im Zeitpunkt der

Antragstellung gegebene Sach- und Rechtslage maßgebend, und zwar in der Regel für den gesamten

Anspruchszeitraum. Spätere Gesetzesänderungen können - abgesehen von allenfalls vorgesehenen

Übergangsbestimmungen - nicht mehr zum Anlass genommen werden, während des Zeitraumes, für den die Leistung

auf Grund einer Mitteilung oder eines Bescheides bestandkräftig zuerkannt wurde, die Höhe der Leistung zu ändern

(vgl. das hg. Erkenntnis vom 25. Oktober 2006, Zl. 2005/08/0193).In Abweichung vom Grundsatz der

Zeitraumbezogenheit der Ansprüche ist für die Berechnung von Dauerleistungen in der Arbeitslosenversicherung kraft

gesetzlicher Anordnung jenes Recht heranzuziehen, das zum Zeitpunkt der Antragstellung gilt. So ist für die

Bemessung des Arbeitslosengeldes gemäß Paragraph 21, Absatz eins, AlVG die im Zeitpunkt der Antragstellung

gegebene Sach- und Rechtslage maßgebend, und zwar in der Regel für den gesamten Anspruchszeitraum. Spätere

Gesetzesänderungen können - abgesehen von allenfalls vorgesehenen Übergangsbestimmungen - nicht mehr zum

Anlass genommen werden, während des Zeitraumes, für den die Leistung auf Grund einer Mitteilung oder eines

Bescheides bestandkräftig zuerkannt wurde, die Höhe der Leistung zu ändern vergleiche das hg. Erkenntnis vom 25.

Oktober 2006, Zl. 2005/08/0193).
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